
B4385 – Leistungsbeschreibung Teil A  
 

Lieferung von 
Büromöbel für die Polizeidirektion Zwickau, Standort 

Lessingstraße 17 
 
 

1. Lieferfrist 

Das auszustattende Objekt ist eine Bestands- und Neuimmobilie und befindet sich 
derzeitig nach einer Kernsanierung im Ausbau. Das Bauprojekt ist in mehrere 
Bauabschnitte eingeteilt. Die Bauabschnitte 1A und 1B befinden sich derzeit 
vollumfänglich in der planmäßigen Ausbaustufe. 
 
Die Lieferung der Möbel hat zeitnah nach Abschluss und Freigabe der Bauabschnitte 1A 
Neubau Nord / Montagebau (NBN/MB) und Bauabschnitt 1B Ostflügel (OF) zu erfolgen. 
Aktuell planmäßig ist der Zeitraum für die Übergabe des Bauabschnitts 1A NBN/MB bis 
zur 46. KW 2019 avisiert. Das Zeitfenster für die Möblierung ist für den Zeitraum der 47. 
KW 2019 bis 52. KW 2019 vorgemerkt. Der Ausstattungsumfang für diesen Abschnitt 
entspricht ca. 85 Prozent der Leistungsbeschreibung. 
 
Der Zeitraum für Übergabe zur Möblierung im Bauabschnitt 1B OF ist bis zur 3. KW 2020 
avisiert. Das Zeitfenster für die Lieferung der Möbel, ist im Zeitraum von der 5. KW 2020 
bis 08. KW 2020 vorgemerkt. 
 
Die Terminkette ist abhängig vom Baufortschritt und der damit verbundenen Fertig-
stellung und Übergabe durch den Objektträger und kann nur bei Einhaltung dieser 
umgesetzt werden. 
 
Die Festlegung des Lieferzeitpunktes und die Feinabstimmung erfolgen zeitnah nach 
Zuschlagserteilung. Sollte es zu finalen Verzögerungen kommen, so muss der 
Zeitrahmen für die Möblierung präzisiert werden. Optionen für Interimslösungen gibt es 
keine. Die Flexibilität des Auftragnehmers gilt mit Angebotsabgabe als zugesichert und 
umsetzbar. Dem Auftragnehmer wird ab Mitteilung über eine Lieferzeitanpassung, ein 
Zeitfenster von 6 Wochen bis zum Liefertermin ermöglicht. 
 
Die Geschäftszeiten sind montags bis donnerstags in der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:30 
Uhr und freitags von 06:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Eine Abnahme außerhalb der 
Geschäftszeit erfolgt grundsätzlich nicht. Der genaue Liefertermin erfolgt in enger 
Abstimmung und ist dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. 

2. Preisbindung / Vertragserfüllung 

Der Vertrag tritt mit Zugang des Zuschlags in Kraft. Die Erfüllung der vertraglich 
geschuldeten Leistung des Auftragnehmers hat bis zum schriftlich terminierten Zeitpunkt 
zu beginnen und ist innerhalb von 20 Arbeitstagen für Bauabschnitt 1A und innerhalb von 
10 Arbeitstagen für Bauabschnitt 1B zu abzuschließen.  
 
Auf Grund einer nicht auszuschließenden, bauseitigen Verschiebung des Lieferzeit-
punktes ist der Auftragnehmer – bei Annahmeverzug durch den Auftraggeber – bis zum 
30.04.2020 zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten zu den von ihm angebotenen 
Preisen verpflichtet (Preiserhöhungen sind ausgeschlossen). Über diesen Zeitpunkt 
hinaus besteht keine Leistungspflicht des Auftragnehmers zu den angebotenen Preisen 
(Preiserhöhungen sind möglich).  



3. Lieferart 

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung, das Vertragen, die Montage, die 
Befestigung, die Sicherung der zu liefernden Büromöbel einschließlich einer 
Ersteinweisung in die Bedienung der elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstische. 
Alternativ ist die Information über ein externes Medium oder eine online abrufbare 
Variante, als Kurzvideo realisierbar. 
 
Die Lieferung bzw. der Versand einschließlich Vertragen innerhalb des Objektes hat frei 
Verwendungsstelle zu erfolgen. Die zu beliefernden Objekte sind bis zu vier Etagen hoch 
(Erdgeschoß, erstes Obergeschoß, zweites Obergeschoß, drittes Obergeschoß). Die 
Nutzung eines Aufzugs für die Möblierung steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur 
Verfügung.  
 
Im Bauabschnitt 1A NBN/MB ist die Nutzung von drei Treppenhäusern. A1.1/A1.2/A 1.3 
möglich. Die Anlieferung der Möbel für Bauabschnitt 1A mittels Andienung mit einem 
Schräglift am Objekt ist auf Grund der baulichen Besonderheit – Glasfassade – NICHT 
möglich. 
 
Am Bauabschnitt 1B Ostflügel ist eine Andienung mit einem Schräglift möglich. Lichte 
Fensterbreite: 80 cm, Fensterhöhe 90 cm. Der Übergang zum Bauabschnitt 1A NBN/MB 
ist nur über einen Verbindungsbau in der 1. Etage möglich. 
 
Angaben von Relevanz für das Vertragen der Möbel: 
 
Eingang Treppenhaus  A1.1 über Walther-Rathenau-Straße 
 
kein Fahrstuhl  
Erdgeschoß 6 Stufen 
1. Etage 26 Stufen 
2. Etage 46 Stufen 
3. Etage 66 Stufen 
Breite Treppenaufgang 1,80 m 
Flurbreite Erdgeschoß 1,10 m bei Zugang über A1.1.mit Treppenversatz 5 Stufen 
Flurbreite 1. bis 3. Etage 1,90 m 

 
Eingang Treppenhaus A1.2  
 
kein Fahrstuhl  
Erdgeschoß Garage 
1. Etage 20 Stufen 
2. Etage 40 Stufen 
3. Etage 66 Stufen 
Breite Treppenaufgang 1,30 m 
Flurbreite 1. bis 3. Etage 1,50 m (NBN/MB Gebäudeflügel links) 

 
Eingang Treppenhaus A1.3  
 
Kein Fahrstuhl  
Erdgeschoß 1 Stufe 
1. Etage 26 Stufen 
2. Etage 46 Stufen 
3. Etage 66 Stufen 
Treppenaufgang Breite 1,25 m 
Flurbreite Erdgeschoß 1,10 m  
Flurbreite 1. bis 3. Etage 1,90 m (außer Seitenflügel)  



Das Verpackungsmaterial ist durch den Auftragnehmer sofort nach erbrachter Leistung 
kostenlos zu entsorgen. Die Ware reist auf die Gefahr des Auftragsnehmers bis zum 
Einsatzplatz (Raum) innerhalb der Verwendungsstelle. 
 
Die Anfahrtsmöglichkeit für LKWs für das Treppenhaus A 1.2 NBN/MB, Seitenflügel und 
A 1.3 NBN/MB, Eingang Stirnseite könnte bei entsprechendem Baufortschritt über den 
Innenhof (Zufahrt Lessingstraße 17) erfolgen. Eine weitere direkte Zufahrtsmöglichkeit 
zum Innenhof besteht über die Walther-Rathenau-Straße, nur für Fahrzeuge bis 3,20 m 
Lichte Höhe. Das Vertragen über das Treppenhaus A1.1 ist bei einer verkehrsrechtlichen 
Anordnung für die Absperrung von Parkraum im Straßenabschnitt Walther-Rathenau-
Straße durch den Auftragnehmer am praktikabelsten realisierbar. 

4. Vertraulichkeit / Polizeirelevante Besonderheiten 

Der Auftragnehmer hat mit der gebotenen Sorgfalt darauf hinzuwirken, dass alle 
Personen, die von ihm mit der Erfüllung der vertraglichen Pflichten beauftragt sind, die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten und die aus dem Bereich 
des Auftraggebers erlangten Informationen, soweit sie nicht offenkundig sind, nicht an 
Dritte weitergeben und sonst verwerten. 

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind durch Arbeitskleidung der beauftragten Firma 
eindeutig erkennbar. Der Auftraggeber behält sich für externe Mitarbeiter die Möglichkeit 
einer sichtbar zu tragenden Akkreditierung optional offen. Der Auftragnehmer verpflichtet 
sich, aufgrund der besonderen sicherheitsrelevanten Bedingungen, seine Mitarbeiter auf 
die Priorität hinzuweisen.  

Die namentliche Nennung aller an der unmittelbaren Belieferung und Aufbau beteiligten 
Mitarbeiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Aufforderung bis 24 Stunden 
vor Arbeitsaufnahme formlos per Fax/Mail oder postalisch mitzuteilen. Zu diesem Zweck 
wird das Formular der Zuverlässigkeitsüberprüfung durch den Auftraggeber vorab 
zugestellt. Der Bieter erklärt mit Abgabe seines Angebotes die Bereitschaft zu dieser 
möglichen Zuverlässigkeitsüberprüfung seiner Mitarbeiter.  

5. Verwendungsstelle 

Polizeidirektion Zwickau* 
Lessingstraße 
08056 Zwickau 
 
*Bauabschnitte 1A und 1B befinden sich zur Angrenzung Kolpingstraße / Walther-
Rathenau-Straße 
 
Skizze beiliegend 

6. Rechnungsanschrift / Rechnungslegung 

Die vollständige Rechnung bzw. die Teilrechnungen 1A und 1B einschließlich der 
Lieferscheine sind an die 
 
Polizeidirektion Zwickau 
Führungsstab / Referat 4 
Lessingstraße 17 
08058 Zwickau 
 
zu senden. 



7. Farben und Formen des Mobiliars 

Dekor / Korpus Schränke     Ahorn 
Dekor / Schranktüren     Ahorn 
Farbe / Sockel      Schiefergrau 
Griffelemente      Schiefergrau / Bügelform 
Farbe / Gestell-Arbeitstisch    Schiefergrau 
Gestellform Arbeitstische 4 Fuß    Rundrohrstahlprofil 
Gestellform höhenverstellbare Arbeitstische  T Fuß Rund oder Vierkantprofil 
Farbe / Dreholiven     Schiefergrau / vernickelt 
Garderobenhaken     Schiefergrau 
Garderobenpaneel     Ahorn 
 
Mit Angebotsabgabe ist ein Muster des angebotenen Dekors „Ahorn“ 
einzureichen. 

8. Sicherheitsvorschriften 

Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass alle geltenden Vorschriften und 
Bestimmungen für die zum Einsatz kommenden Möbel und sonstigen Ausstattungen in 
ihrer Beschaffenheit und deren Montage eingehalten werden. Möbel mit einer 
Gesamthöhe über 2 OH sind grundsätzlich im Verband miteinander zu verschrauben und 
mittels Wandbefestigung eine Kippsicherung zu gewährleisten. Die Sicherheitsregeln der 
Berufsgenossenschaft für Büroarbeitsplätze müssen erfüllt sein. Die Büromöbel und 
elektrische Komponente müssen geprüft und mit dem Zertifikat „Geprüfte Sicherheit – 
GS“ versehen sein sowie das Gütesiegel „Wertstoff-Kreislauf-Büro, ISO DIN 14001 
Umweltmanagement“ besitzen. Die Herstellerbetriebe müssen nach ISO DIN 9001 
geprüft und zertifiziert sein. 

9. Dokumentationen 

Der Bieter hat mit dem Angebot technische Details, Zertifikate, Prospektmaterial, aktuelle 
Produktlisten mit Bestellnummern sowie sonstige Unterlagen, aus denen die geforderten 
Parameter der Leistungsbeschreibung nachgeprüft werden können, einzureichen. 
Außerdem hat er in dem Vordruck „Eigenerklärungen E1–E7“ min. 3 Referenzobjekte mit 
vergleichbarer Ausstattung zu benennen. 

10. Maßangaben 

Die angegebenen Maße sind grundsätzlich verbindlich. Produktspezifische geringe 
Abweichungen (max. 30 mm) sind zulässig. Es ist jedoch zu gewährleisten, dass die 
vorgegebenen Einrichtungsvarianten eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 (Unterschrift in Textform)  
 


